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AKTUELLES STEUERRECHT

AKTUELLER STEUERTIPP

Eine Doppelförderung gibt es im Steuerrecht grundsätzlich nicht. 
Deshalb wird die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen ge-
strichen, wenn die Baumaßnahme bereits durch ein anderes Pro-
gramm gefördert wird. Dies gilt aber nicht beim Baukindergeld! 
Familien können also sowohl das Baukindergeld erhalten als auch 
Renovierungsmaßnahmen von der Steuer absetzen, so das Finanz-
ministerium Schleswig-Holstein in einer Kurzinformation vom 18. 
Juni 2019.
Das steckt dahinter: Grundsätzlich gibt es die Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen nicht für Maßnahmen, die durch zinsverbil-
ligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse öffentlich gefördert wer-
den. Beim Baukindergeld liegt der Sachverhalt aber anders, denn mit 
dem Baukindergeld wird der erstmalige Erwerb von Wohneigentum 
oder die Neuanschaffung von Wohnraum gefördert, das Geld aber 
gestreckt über zehn Jahre ausgezahlt. Die Steuerermäßigung für 

Handwerkerleistungen gilt hingegen nicht für Neubau- oder An-
schaffungsmaßnahmen, sondern für die Sanierung bzw.  Modernisie-
rung in einem bereits bestehenden Haushalt. Beide Regelungen ha-
ben also unterschiedliche Zielrichtungen und können daher parallel 
genutzt werden.
Wer also in sein neues Heim eingezogen ist und Baukindergeld er-
hält, kann die erforderlichen Umbau-, Sanierungs- oder Modernisie-
rungsmaßnahmen trotzdem bei der Einkommensteuer als Handwer-
kerleistung absetzen. Voraussetzung ist, dass der Haushalt bereits 
besteht, die Familie eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung 
über ein Bankkonto abgewickelt wird. Maximal können pro Jahr und 
Haushalt 20 Prozent von 6.000 Euro abgesetzt werden, was unterm 
Strich eine Steuerersparnis von maximal 1.200 Euro bringt. Nicht ab-
setzbar sind allerdings die Materialkosten, sondern nur die Arbeits-, 
Anfahrts- und Maschinenkosten werden berücksichtigt. 

Baukindergeld und Handwerkerbonus: Familien können beides nutzen!

Der Bundesrat hat 
Ende Juni der Sonder-
abschreibung für den 
Mietwohnungsneubau 
zugestimmt. Ziel der Re-
gelung ist, den Neubau 
von Mietwohnungen 
zu fördern und damit 
ausreichend Mietwoh-
nungen für Bürger mit 
kleinem und mittleren 

Budget zu schaffen. Der Bundestag hatte das Vorhaben bereits im 
Dezember 2018 beschlossen, mit der jetzigen Entscheidung gibt 
nun auch der Bundesrat grünes Licht für die Sonderabschreibung. 

Steuerabschreibung für neue Mietwohnungen kommt
Das kommt: Die neue Sonderabschreibung soll privaten Investoren 
ermöglichen, befristet für vier Jahre 5 Prozent der Anschaffungs- 
und Herstellungskosten einer neuen Wohnung bei der Steuer gel-
tend zu machen. Die bereits geltende lineare Sonderabschreibung 
über 2 Prozent soll bestehen bleiben. Damit könnten in den ersten 
vier Jahren insgesamt 28 Prozent der Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten einer neuen Mietwohnung steuerlich abgeschrieben 
werden. Voraussetzung für die Sonderabschreibung ist, dass die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3.000 Euro je Quadratme-
ter Wohnfläche nicht übersteigen. Außerdem muss die Wohnung 
im Jahr der Herstellung und in den folgenden neun Jahren dauerhaft 
vermietet werden. Vorgesehen sind darüber hinaus auch Steuerbe-
günstigungen für Investitionen in bestehende Gebäude. Sie greifen 
allerdings nur, wenn sie zu neuem Wohnraum führen.
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10.07. (15.07.)  Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Kirchenlohnsteuer, Getränkesteuer, Vergnügungsteuer

12.08. (15.08.*)   Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Kirchenlohnsteuer, Getränkesteuer, Vergnügungsteuer
15.08.* (19.08.)   Gewerbesteuer, Grundsteuer

Hinweis: Die eingeklammerten Daten bezeichnen den letzten Tag der dreitägigen Zahlungsschonfrist für den Eingang der Zahlung. 
Die Zahlungsschonfrist gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck. Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als entrichtet. 
* Verschiebung des Termins (Mariä Himmelfahrt) vom 15.08. auf den 16.08. in Bayern (nur in Gemeinden mit überwiegend katholi-
scher Bevölkerung) und im Saarland

Steuertermine Juli/August 2019
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AKTUELLES AUS DER FINANZVERWALTUNG

Bereits im Dezember 2016 wurde das Gesetz zum Schutz vor 
Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (sog. Kas-
sengesetz) beschlossen. Damit verfolgt der Gesetzgeber das 
Ziel, Steuerhinterziehung in bargeldintensiven Bereichen zu 
vermeiden bzw. besser entdecken zu können. Im Juni 2019 hat 
das Bundesfinanzministerium einen Anwendungserlass zu den 
Details beim Einsatz von elektronischen Aufzeichnungssyste-
men veröffentlicht. Das Thema ist für alle Geschäftsinhaber re-
levant, die z. B. eine elektronische Ladenkasse einsetzen.
Zukünftig müssen elektronische Aufzeichnungssysteme durch 
eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung geschützt 
werden. Weiter regelt § 146a AO eine Meldepflicht für die einge-
setzten elektronischen Aufzeichnungssysteme und eine Beleg-
ausgabepflicht. Die neue Ordnungsvorschrift ist ab dem Jahr 
2020 anzuwenden, so das Gesetz. Der 21 Seiten umfassende 

Anwendungserlass des Bundesfinanzministeriums nimmt nun  
u. a. zur Belegausgabe, zur Zertifizierung und zu den Rechtsfol-
gen eines Verstoßes Stellung. Auf ein Hauptanliegen der be-
troffenen Unternehmen geht das Ministerium in seinem Erlass 
hingegen nicht ein: Es gibt keine weitere Übergangsfrist. Diese 
war von der Wirtschaft gefordert worden, um auf die neuen zer-
tifizierten Kassen umstellen zu können. Diesem Wunsch ist das 
Ministerium jedoch nicht gefolgt. Lediglich Registrierkassen, 
die nach dem 25. November 2010 und vor dem 1. Januar 2020 
angeschafft worden sind bzw. noch werden, können noch bis 
Ende 2022 im Unternehmen eingesetzt werden, wenn die Kasse 
Einzelaufzeichnungen vornehmen, aber nicht mit einer zertifi-
zierten Sicherheitseinrichtung nachgerüstet werden kann. Der 
Anwendungserlass vom 17. Juni 2019 steht online beim Bundes-
finanzministerium zur Verfügung. 

Zertifikatspflicht für Ladenkassen ab 2020: Ministerium regelt Details

AKTUELLES STEUERURTEIL

Arbeitnehmer, die für mehrere zurückliegende Jahre eine Überstun-
denvergütung erhalten, können dafür einen ermäßigten Steuersatz 
verlangen. Der Vorteil: Es werden deutlich weniger Einkommen-
steuern fällig. Voraussetzung dafür ist, dass die Überstundenver-
gütung für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten nachgezahlt 
wird. In diesen Fällen kann die sogenannte Fünftel-Regelung grei-
fen, entschied das Finanzgericht Münster. 
Im konkreten Urteilsfall leistete ein Arbeitnehmer in den Jahren 
2013 bis 2015 insgesamt 330 Überstunden. Weil er aufgrund einer 
Erkrankung nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurückkehren konn-
te, schloss er mit seinem Arbeitgeber 2016 einen Aufhebungsver-
trag. Für die geleisteten Überstunden wurde eine Vergütung in 

Höhe von 6.000 Euro vereinbart. Das Finanzamt verlangte für die 
Überstundenvergütung den vollen Steuersatz. Das ließ der Arbeit-
nehmer nicht gelten und legte Klage beim Finanzgericht ein. Mit 
Erfolg, denn die Richter zogen den Vergleich zu einer Vergütung für 
mehrjährige Tätigkeiten. Auch diese werden ermäßigt besteuert, 
die Überstundenvergütung könne steuerlich nicht anders behan-
delt werden als eine Lohnnachzahlung, so die Urteilsbegründung 
(Az. 3 K 1007/18 E). 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da das Gericht die Revision 
zum Bundesfinanzhof zugelassen hat. Dennoch können sich Betrof-
fene vorerst auf die Entscheidung berufen, wenn sie eine geballte 
Überstundenvergütung für eine mehrjährige Tätigkeit erhalten.

Weniger Steuern für nachgezahlte Überstunden 


